
Aus den Gründen: Die gem. § 127 Abs. 2 ZPO statthafte und
in zulässiger Weise eingelegte sofortige Beschwerde bleibt in
der Sache ohne Erfolg.
1. Entgegen der durch das AG geäußerten Auffassung gründet
dies nicht auf einer Mutwilligkeit des Verhaltens der Antrag-
stellerin i.S.d. § 114 ZPO.
a) Die Rechtsverfolgung ist dann als mutwillig anzusehen,
wenn mit Rücksicht auf die für den geltend gemachten An-
spruch bestehende Aussicht auf Erfolg eine nicht bedürftige
Partei von einer Prozessführung vollständig oder teilweise
absehen würde. Soweit der Senat insoweit früher die Auffas-
sung vertreten hat, die Geltendmachung einer Folgesache
außerhalb des Scheidungsverbundverfahrens stelle sich als
mutwillig dar (Brandenburgisches OLG FamRZ 2001, 1083),
ist daran nicht mehr in dieser Allgemeinheit festzuhalten.
Dabei ist zu beachten, dass im Verbundverfahren § 93a ZPO
mit daraus folgender gegenseitiger Kostenaufhebung gilt,
wohingegen bei einer isolierten Klage jedenfalls im Geltungs-
bereich des § 91 Abs. 1 ZPO die Partei möglicherweise ein für
sie kostengünstigeres Ergebnis erreichen kann. Dementspre-
chend ist die Geltendmachung einer Folgesache außerhalb des
Verbundverfahrens unter Berücksichtigung der insoweit mög-
lichen Kostenfolge des § 91 Abs. 1 ZPO nicht mutwillig
(BGH NJW 2005, 1497 f.; Musielak/Fischer, ZPO, 5. Aufl.
2007, § 114 Rn 36 m.w.N.).
Ob dies für sämtliche Folgesachen gilt oder ob dies allein die
zivilprozessualen Folgesachen betrifft (vgl. Musielak/Fischer,
a.a.O.), da grundsätzlich nur für diese die §§ 91 ff. ZPO
gelten, kann dahinstehen. Da die den Zugewinnausgleich der
Parteien betreffende Auskunftsklage der Klägerin eine zivil-
prozessuale Folgesache darstellt, kann deren isolierte Gel-
tendmachung unter den vorangestellten Erwägungen jeden-
falls nicht als mutwillig angesehen werden.
b) Unabhängig von den vorstehenden Erwägungen hätte das
AG noch aus einem weiteren Grunde die Mutwilligkeit nicht
bejahen dürfen. Die hier geltend gemachte Auskunftsklage
kann nicht in zulässiger Weise in den Scheidungsverbund
eingeführt werden.
Im Scheidungsverbund können zulässigerweise auch Stufen-
klagen (§ 254 ZPO) erhoben und hinsichtlich einzelner Stufen
Teilurteile erlassen werden. Zu berücksichtigen ist dabei
jedoch, dass im Verbundurteil nur Scheidungsfolgen, nicht
aber Entscheidungen über Auskünfte, welche die Folgesa-
chenentscheidung erst vorbereiten sollen, geregelt werden
können (FamVerf/Schael, 2001, § 6 Rn 138). Als Folgesa-
chenentscheidung kommt daher regelmäßig nur die Leis-
tungsstufe einer Folgesache in Betracht. Allein zur Vorberei-
tung derselben kann ausnahmsweise zugleich mit der
Leistungsstufe im Wege einer Stufenklage auch ein der Vor-
bereitung dienender Auskunftsanspruch bzw. Anspruch auf
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung in den Verbund
eingeführt werden. Isolierte Auskunftsansprüche, die nicht
im Rahmen einer Stufenklage geltend gemacht werden, kön-
nen daher nicht im Scheidungsverbund geltend gemacht wer-

den (BGH NJW 1997, 2176, 2177; Brandenburgisches OLG,
Beschl. v. 3.7.2006 – 9 UF 38/06, FamRZ 2007, 410). …

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, Richter am AG a.D.,
Solingen

Prozesskostenhilfe f�r die
Zwangsvollstreckung von Kindesunterhalt

§ 127 Abs. 2 ZPO

Bei der Unterhaltsvollstreckung ist generell die Beiord-
nung eines Rechtsanwalts geboten.
(Leitsatz der Redaktion)

LG Bad Kreuznach, Beschl. v. 14.3.2007 – 1 T 42/07 (AG
Simmern)

Aus den Gründen: Mit Beschl. v. 9.2.2007 hat das AG
Simmern der Gläubigerin für das Zwangsvollstreckungsver-
fahren einschließlich der Zustellung des Beschlusses Prozess-
kostenhilfe bewilligt, jedoch die Beiordnung eines Rechts-
anwalts abgelehnt mit der Begründung, die Vertretung durch
einen Rechtsanwalt sei weder erforderlich, noch sei der Geg-
ner durch einen Rechtsanwalt vertreten. Ferner hat das AG die
Bewilligung von Prozesskostenhilfe für alle Zwangsvollstre-
ckungsverfahren in das bewegliche Vermögen und in Forde-
rungen zurückgewiesen, mit der Begründung, die Bewilligung
von Prozesskostenhilfe erfolge für jede Vollstreckungshand-
lung gesondert.
Hiergegen wendet sich die Gläubigerin mit ihrer sofortigen
Beschwerde vom 27.2.2007, mit der sie geltend macht, die
Gläubigerin betreibe die Unterhaltsvollstreckung für drei
Kinder, die verschiedenen Altersgruppen angehörten, der
Unterhaltstitel sei dynamisch, im relevanten Zeitraum hätten
sich die Unterhaltsbeträge nach der Düsseldorfer Tabelle
geändert und ferner hätten zwei der Kinder vorübergehend
nicht im Haushalt der Gläubigerin gelebt, weshalb anwalt-
liche Hilfe erforderlich sei. Die Zurückweisung der Prozess-
kostenhilfe für alle Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wider-
spreche zudem der gesetzlichen Regelung.
Die sofortige Beschwerde ist zulässig (§ 127 Abs. 2 Satz 2
ZPO), sie hat auch in der Sache Erfolg.
Die Beiordnung eines Rechtsanwaltes ist gem. § 121 Abs. 2
ZPO erforderlich, denn die Gläubigerin hat ein sachlich und
persönlich begründetes Bedürfnis nach anwaltlicher Hilfe.
In der Zwangsvollstreckung ist eine Vertretung des Gläubigers
durch einen Rechtsanwalt erforderlich, wenn tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeiten bestehen. Die Erforderlichkeit be-
stimmt sich nach objektiven und subjektiven Merkmalen, zu
messen an Umfang, Schwierigkeit, Bedeutung der Sache sowie
Fähigkeit des Hilfsbedürftigen, sich mündlich und schriftlich
auszudrücken. Für die Unterhaltsvollstreckung ist auf Grund
der Schwierigkeiten der rechtlichen Beurteilung in der Regel
die Beiordnung eines Rechtsanwalts erforderlich, denn diese
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weist regelmäßig sowohl tatsächliche als auch rechtliche
Schwierigkeiten von besonderem Maß auf. Insbesondere bei
der Berechnung von Unterhaltsrückständen ist der Unterhalts-
gläubiger in der Regel auf Grund der komplexen Rechtsfragen
überfordert. Zu beachten ist dabei auch, dass der minderjährige
Unterhaltsgläubiger in besonderem Maße schutzwürdig ist. Bei
der Unterhaltsvollstreckung ist daher generell die Beiordnung
eines Rechtsanwalts geboten (vgl. LG Bad Kreuznach, Beschl.
v. 13.7.2004, Az.: 2 T 92/04).
Dies ist auch vorliegend der Fall. Die Gläubigerin führt die
Zwangsvollstreckung im Wege der Forderungspfändung we-
gen Unterhaltsrückständen bezüglich dreier minderjähriger
Kinder durch, die in verschiedene Altersstufen fallen und
von denen während des fraglichen Zeitraumes zwei vorüber-
gehend nicht im Haushalt der Gläubigerin gelebt haben.
Bereits bei der Berechnung des Unterhaltsrückstandes sind
dabei schwierige rechtliche Fragen zu beachten, zu denen die
allgemeinen Probleme der Forderungsvollstreckung, mit de-
nen der juristische Laie in der Regel ebenfalls nicht vertraut
ist, noch hinzutreten.
Aus den vorgenannten Gründen kann die Gläubigerin auch
nicht auf den rechtspflegerischen Dienst der Rechtsantragsstelle
oder des Vollstreckungsgerichts verwiesen werden. Auf Grund
der Komplexität der Fragen des Unterhaltsrechtes und der
Unterhaltsvollstreckung ist ein Verweis auf die Rechtsantrags-
stelle nicht sachgerecht, sondern die Vertretung durch einen
Rechtsanwalt erforderlich. Auf Grund der räumlichen Entfer-
nung zum Vollstreckungsgericht scheidet zudem eine Verwei-
sung an dieses schon aus tatsächlichen Gründen aus. Ebenso
wenig kann die Gläubigerin auf eine Beistandschaft des Jugend-
amtes verwiesen werden (BGH NJW 2006, 1204), denn dies
widerspräche dem gesetzgeberischen Willen der Freiwilligkeit
der Beistandschaft. Demgegenüber müssen nach der Entschei-
dung des BGH auch fiskalische Erwägungen zurücktreten.
Gem. § 119 Abs. 2 ZPO ist der Gläubigerin zudem Prozess-
kostenhilfe für alle Vollstreckungshandlungen in das beweg-
liche Vermögen sowie die Pfändung einer Forderung zu
bewilligen. Allein dies entspricht der gesetzlichen Regelung.
Die Beschränkung auf einzelne Vollstreckungshandlungen
findet im Gesetz keine Grundlage. Klarstellend ist entspre-
chend dem Gesetzeswortlaut die Bewilligung allerdings auf
den räumlichen Bereich des Bezirks des Vollstreckungs-
gerichts zu beschränken.

Mitgeteilt von Simone Pfeiffer, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Familienrecht, Herborn

PKH-Beiordnung von Anw�lten in
Betreuungsverfahren

§ 14 FGG, § 121 Abs. 2 ZPO

Die Beiordnung eines Verfahrensbevollm�chtigten im Be-
treuungsverfahren ist notwendig, wenn schwer wiegende

Eingriffe in die Rechte und die Lebensstellung des Be-
treuten drohen und dieser wegen der rechtlichen oder
tats�chlichen Schwierigkeiten der Angelegenheit unter
Ber�cksichtigung seiner persçnlichen F�higkeiten nicht
in der Lage ist, sich ohne fachkundige Hilfe sachgerecht
im Betreuungsverfahren einzulassen.
(Leitsatz der Redaktion)

LG Mçnchengladbach, Beschl. v. 26.10.2006 – 5 T 337/06
(AG Erkelenz)

Aus den Gründen: …
II. Die gem. §§ 14 FGG, 127 Abs. 2 S. 2 ZPO zulässige
sofortige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.
Gem. §§ 14 FGG, 121 Abs. 2 ZPO ist die Beiordnung eines
Rechtsanwalts geboten, wenn die Vertretung durch einen
Rechtsanwalt erforderlich erscheint. Die Notwendigkeit der
Beiordnung eines Verfahrensbevollmächtigten ist im Betreu-
ungsverfahren anzunehmen, wenn schwer wiegende Eingriffe
in die Rechte und die Lebensstellung des Betreuten drohen
und dieser wegen der rechtlichen oder tatsächlichen Schwie-
rigkeiten der Angelegenheit unter Berücksichtigung seiner
persönlichen Fähigkeiten nicht in der Lage ist, sich ohne
fachkundige Hilfe sachgerecht im Betreuungsverfahren ein-
zulassen (Beschl. der Kammer v. 18.10.2006, 5 T 363/06; LG
Berlin, BtPrx 2002, 175; BayObLG Beschl. v. 18.8.1999, 3
ZBRH 1/99; LG Karlsruhe FamRZ 1999, 1091). Ein schwer
wiegender Eingriff in die Rechte und die Lebensstellung des
Betroffenen ist dann anzunehmen, wenn eine umfassende
Betreuung, ein Einwilligungsvorbehalt, die Wohnungsauf-
lösung oder die geschlossene Unterbringung im Raum steht
(LG Karlsruhe a.a.O.).
Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist die Beiordnung von
Rechtsanwalt G im Betreuungsverfahren geboten. Für die Be-
troffene kommt nach den Feststellungen des Sachverständigen
im Gutachten vom 14.8.2006 die Anordnung einer Betreuung
für alle Angelegenheiten sowie die Einrichtung eines Einwil-
ligungsvorbehalts für den Bereich der Vermögenssorge in Be-
tracht. Auch wenn die Betreute nicht mit einer solch umfassen-
den Betreuung einverstanden sein sollte, könnte das AG nach
Anhörung der Betroffenen und nochmaliger Prüfung der An-
gelegenheit eine umfassende Betreuung mit Einwilligungsvor-
behalt einrichten. Zwar bestimmt § 1896 Abs. 1a BGB, dass
gegen den freien Willen eines Volljährigen eine Betreuung
nicht eingerichtet werden darf. Dies setzt aber voraus, dass der
Betroffene seinen Willen ohne Beeinflussung durch seine Er-
krankung bilden kann. Ob dies bei der Betroffenen der Fall ist,
ist auf der Grundlage des Sachverständigengutachtens zumin-
dest zweifelhaft. Sollte die Betroffene die Betreuung (teilwei-
se) ablehnen, wäre ggf. die Einholung einer ergänzenden Stel-
lungnahme des Sachverständigen notwendig.
Nach dem Ergebnis des Sachverständigengutachtens ist die
Betroffene auch nicht in der Lage, ihre Verfahrensrechte ohne
Beiordnung eines Rechtsanwalts selbst wahrzunehmen. Der
Sachverständige diagnostiziert eine leichte Intelligenzmin-
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